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Übersichtsplan M 1:

Stadt Norderstedt
Amt    60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Fachbereich 601 Planung

Name Datum

Bearbeitet

Gezeichnet
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Satzung der Stadt Norderstedt über

Vorentwurf

Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich

"Friedrichsgaber Weg / Stettiner

Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flur-

den Bebauungsplan Nr. 328
Norderstedt

Straße"

stück 67/4, Flur 12, Gemarkung Garstedt, östlich

Flurstück 69/2, Flur 12, Gemarkung Garstedt

Mit Geh- (ge), Fahr- (fa) und Leitungsrechten (le)
zu belastende Flächen (StN=Stadt Norderstedt,

Mit Leitungsrechten (le) zu belastende Flächen
(StN=Stadt Norderstedt)

StwN=Stadtwerke Norderstedt, VT=Versorgungsträger)

Zeichenerklärung
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

1. Festsetzungen
(Anordnungen normativen Inhalts)

Maß der baulichen Nutzung
Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) § 16 ff BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVO

Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen;
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken
Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen
und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

Blockheizkraftwerk § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Grünflächen

öffentliche Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

private Grünflächen

 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Erhaltung von Bäumen § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und
Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und
Abs. 6 BauGB

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

Lärmpegelbereich V

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB

2. nachrichtliche Übernahme

Knickschutzbereich

3. Darstellung ohne Normcharakter
Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

Flurgrenze

Vorhandene bauliche Anlagen

topografische Einmessung von Gebäuden

Standort Baum

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs eines
angrenzenden Bebauungsplans

erhaltenswerter Baum außerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplans

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschluss-
fassung durch die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt vom .................... folgende Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 328 Norderstedt "Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße" für das Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flur-
stück 67/4, Flur 12, Gemarkung Garstedt, östlich Flurstück 72, Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, Flur 12,
Gemarkung Garstedt, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr [der
Stadtvertretung] vom . ..................
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der "Norderstedter Zeitung" am
.................... erfolgt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am und vom.................... bis
.................... durchgeführt.
[Oder:
Auf Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom .................... wurde nach § 3 Abs. 1 Satz 2
/ § 13 Abs. 2 Nr. 1 / § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung abgesehen.]

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß
§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom .................... unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat am .................... den Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die
Begründung haben in der Zeit vom .................... bis .....................  während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am .................... in der "Norderstedter
Zeitung" ortsüblich bekannt gemacht.
[Oder:
Den von der Änderung oder Ergänzung betroffenen Bürgern und berührten Trägern öffentlicher Belange wurde
gemäß § 13 BauGB mit Schreiben vom .................... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.]

[Ggf.
[Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat am .................... den Entwurf des Bebauungsplanes nach der
öffentlichen Auslegung geändert [und zur erneuten Auslegung bestimmt]. [Dabei wurde bestimmt, dass
Anregungen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden können.]

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die
Begründung haben in der Zeit vom .................... bis .................... während der Dienststunden erneut öffentlich
ausgelegen. Die erneute öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am
.................... in der "Norderstedter Zeitung", ortsüblich bekannt gemacht. [Dabei wurde bestimmt, dass
Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden konnten.

Oder:

Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 13 Nr. 2 BauGB durchgeführt.]
Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am .................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Stadtvertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am
.................... als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Norderstedt, den ....................                                                                                                            Stadt Norderstedt

Bosse
Stellvertretender Oberbürgermeister

2. Der katastermäßige Bestand am .................... sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen
Planung werden als richtig bescheinigt.

Bad Segeberg, den ....................                                                                                                                    Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein

3. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Norderstedt, den ....................                                                                                                            Stadt Norderstedt

Bosse
Stellvertretender Oberbürgermeister

4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtvertretung und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung
[und zusammenfassender Erklärung] auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessierten eingesehen
werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .................... in der „Norderstedter Zeitung“ ortsüblich
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)
wurde ebenfalls hingewiesen.
Die Satzung ist mithin am .................... in Kraft getreten.

Norderstedt, den ....................                                                                                                            Stadt Norderstedt

Bosse
Stellvertretender Oberbürgermeister

Verfahrensvermerke
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"Friedrichsgaber Weg / Stettiner Straße"
Gebiet: westlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Flurstück 67/4, Flur 12, Gemarkung Garstedt, östlich Flurstück 72,

Teil A - Planzeichnung - M 1:500

Satzung der Stadt Norderstedt über den Bebauungsplan Nr. 328 Norderstedt

Flur 12, Gemarkung Garstedt, südlich Flurstück 69/2, Flur 12, Gemarkung Garstedt
Es gilt die Baunutzungsverordnung von 1990

Plangrundlage ist der katastermäßige Bestand vom 03.07.2017
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